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Bundesgesetz über die Verleihung 
des Doktorates unter den Auspizien 
des Bundespräsidenten; 
Entwurf einer Novelle; 
Begutachtung; 
stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

4- /SN -6/L~ ! HE 
AMT DER 

WIENER LANDESREGIERUNG 

V 
Wien, 23. April 1990 
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ZI . ..... _ .......... '1.:3. .. ·61::/9 

Datum: 24. APR, 1990 

I Verte'lt.l~ ;~. f/ 
-- .. _.......-...;...,.; 

Das Amt der Wiener Landesregierung be~hrt_sich, in der Bei

lage 25 AUSfertigungen seiner stellungnahme zu dem im Betreff 

genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilage 
(25-fach) 

AD1105B-3-871-131650-20 000000 

Für den tsdirektor: 
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MD-960-2/90 
Bundesgesetz über die Verleihung 
des Doktorates unter den Auspizien 
des Bundespräsidenten; 
Entwurf einer Novelle; 
Begutachtung; 
stellungnahme 

zu GZ 68 209/1-15/90 

An das 

Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

Dienststelle 

Arlrcssp 

f0Ir!cHlIl\ JnHTl(;f 

g 
MD-Büro des Magistratsdirektor 

1082 wien, Rathaus 

4000-82122 

Wien, 23. April 1990 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich zu dem im Wege 
der Verbindungsstelle der Bundesländer übermittelten Schreiben 
vom 21. März 1990 mitzuteilen, daß gegen den im Betreff genann
ten Gesetzentwurf keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 

Es erhebt sich allerdings die Frage, ob die gegenständliche 

Materie, nämlich die Bevorzugung von unter den Auspizien des 

Bundespräsidenten promovierten Doktoren bei der Bewerbung um 
eine Planstelle des Bundes, nicht besser im § 25 des Ausschrei
bungsgesetzes, BGBl. Nr. 85/1989, geregelt werden sollte. 

AD 1105 A - 70 - 877 - 121549 - 20 
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Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den tsdirektor: 
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